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Beratungsgegenstand: 
 
Fünfte Änderung der Hauptsatzung vom 18. November 2003 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Satzung zur fünften Änderung der Hauptsatzung vom 18. November 2003 in der Fassung 
vom 02. Februar 2010 wird wie in Anlage 1 dargestellt beschlossen. Die Verwaltung wird be-
auftragt, die Satzung zur fünften Änderung der Hauptsatzung öffentlich bekannt zu machen. 

Angaben zur Finanzierung (bei ausgabewirksamen Beschlüssen) 

 Mittel stehen im Haushaltsplan unter HHSt:       zur Verfügung. 

 Beschluss führt bei HHSt:       zu über-/außerplanmäßiger Ausgabe. 

      
 
 

Karl-Heinz Schlumberger 
Oberbürgermeister 

2012 
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
 
Wie zuletzt im Ältestenrat am 18. April 2012 vorbesprochen besteht die Notwendigkeit, 
unsere Hauptsatzung zu ändern. 
 
Dafür gibt es zwei Gründe: 
 

a) Änderung der Zuständigkeiten im Baurecht (Vorlage GR 151/2010) 
b) Änderung der Organisation der Stadtverwaltung 

 
a) In Fällen der Identität von Gemeinde und Baugenehmigungsbehörde ist das sog. Ein-
vernehmen der Gemeinde nach  § 36 des Baugesetzbuches nicht nur entbehrlich, son-
dern der Gemeinde fehlt auch die Befugnis, sich diesen Anwendungsbereich selbst zu 
eröffnen und die sich aus der Vorschrift ergebenden Rechtsfolgen nutzbar zu machen. 
Es ist ihr damit auch verwehrt, einem Bauherrn die Versagung des gemeindlichen Ein-
vernehmens als Grund für die Ablehnung des Baugesuchs entgegenzuhalten. Dies wur-
de vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Beschluss vom 06. Oktober 
2010  eindeutig bestätigt. Allerdings sind die zuständigen Gremien über Bauvorhaben 
insoweit zu informieren als städtebauliche Planungen berührt werden, um rechtzeitig 
Mittel zur Sicherung der Planung wie beispielsweise Veränderungssperren zu erlassen.  
 
In der vorliegenden Änderung der Hauptsatzung wurde die geltende neue Rechts- und 
Sachlage entsprechend berücksichtigt (siehe Änderungen in § 9 sowie in § 12). 
 
b) Im Mai 2010 wurde die Organisation der Stadtverwaltung auf Fachbereiche und auf 
Fachgruppen umgestellt, d.h. wir sprechen seither nicht mehr über Ämter und Sach-
gebiete. Diese Umstellung war eine Folge der Organisationsuntersuchung im damaligen 
Baudezernat, dort wurden bereits im Jahr 2008 die zwei bestehenden Fachbereiche ge-
bildet. 
Unsere Hauptsatzung sah bisher in den §§ 7 und 8 vor, welche Personalentscheidungen 
vom Verwaltungsausschuss bzw. vom Gemeinderat getroffen wurden. Diese Funktions-
stellen gibt es so nicht mehr. Nach der Rückmeldung aus zwei Fraktionen schlägt die 
Verwaltung vor, dass der Verwaltungsausschuss künftig für die Personalentscheidungen 
bzgl. der Fachgruppenleitungen und der Gemeinderat für die Personalentscheidungen 
bzgl. der Fachbereichsleitungen, der Stabsstellen und des/der Kassenverwalters/in zu-
ständig ist (siehe Änderungen in §§ 7 und 8). 
 
In der Anlage erhalten Sie den Entwurf zur Satzung zur Änderung der Hauptsatzung als 
Gegenüberstellung. 
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